
territorialen Besonderheiten (beson
ders bei landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften, kooperativen 
Abteilungen Pflanzenproduktion, zwi
schenbetrieblichen Einrichtungen und 
zwischengenossenschaftlichen Einrich
tungen) mit Zustimmung der Bezirks
leitung Ausnahmen beschlossen wer
den, wenn in der Regel nicht weniger 
als 50 Parteimitglieder vorhanden 
sind.
Innerhalb der Parteiorganisation der (u 

Abteilung, des Arbeitsabschnittes usw. 
und in Grundorganisationen mit we
niger als 150 Mitgliedern und Kan
didaten können Parteigruppen nach 
dem technologischen Prozeß in den 
jeweiligen Arbeitskollektivcn und Bri
gaden gebildet werden, 
a Die Parteigruppe erfaßt alle Mit
glieder und Kandidaten, die gemein
sam in einem zusammenhängenden
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